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RS OGH 1961/6/15 2ZR11/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1961

Norm

VersVG §12 Abs3

Rechtssatz

Die Ablehnung der selbständigen Versicherungsansprüche mehrerer Versicherungsnehmer muß jedem von ihnen

gesondert in einem nur an ihn gerichteten Schreiben erklärt werden, damit die Klagefrist des § 12 Abs 3 VersVG in Lauf

gesetzt wird.

Veröff: VersR 1961,651

Schlagworte

*D*
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